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Wassertarif   W 2004  
 
Gültig ab 1. April 2007 
 
 
 
1. Grundpreis pro Semester 
 
1.1 Private Haushaltungen und Landwirtschaft: 
 
 a) für die erste Wohnung Fr. 30.00 
 b) für jede weitere Wohnung Fr. 22.50 
 
 
1.2 Industrie, Gewerbe, kollektive Haushaltungen pro Anschluss 

 gemäss Wassermessergrösse; m3 je h 
 
 minimal 5 m3 Fr. 30.00 
 grösser als 5 m3 je m3 Fr.   4.50 
 
 
2.  Konsumtaxe 
 
 Für jeden bezogenen m3 Wasser Fr. 0.90 
 
 
3.  Provisorische Anschlüsse 
 
3.1 Baustellen 

 
Für Baustellen wird im Grundstück an die im Strassenbereich erstellte künftige 
Hauszuleitung ein provisorischer Wasserzählerschacht installiert. Der gemessene 
Wasserverbrauch und die Kläranlagengebühr wird zum Normaltarif verrechnet. Für die 
Benützung des Wasserzählerschachts wird eine Pauschale für die ersten 6 Monate von 
Fr. 200.- und ab 7. Monat ein Zuschlag von Fr. 25.- pro Monat erhoben. Die Montage-
kosten werden nach Aufwand verrechnet. 

 
3.2 Übrige provisorische Anschlüsse pauschal oder nach gemessenem Verbrauch. 
 
 
4. Kläranlagengebühr 
 

Zusätzlich zu den vorgenannten Preisen wird ab 1. April 1995 zu Handen der 
Verwaltungsrechnung der Gemeinde eine Benützungsgebühr für die Abwasser- 
anlagen von Fr. 1.10 pro m3 Wasser erhoben. 

 
 
Bei allen Preisen wird die Mehrwertsteuer separat hinzugerechnet. 
 
 
Der Wassertarif wurde am 27. Mai 2004 vom Gemeinderat beschlossen. Er ersetzt den 
Tarif vom 1. Oktober 2001. 
 
Der Abwassertarif wurde am 25.9.2006 vom Gemeinderat beschlossen. Er ersetzt den Tarif 
vom 1.10.2004. 


